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Bundesrat hat 6. HOAI-Novelle verabschiedet

Der Bundesrat hat in seiner 859. Sitzung beschlossen, der 6. HOAI - Novelle (Bundesratsdrucksache 395 / 09) zuzustimmen.
Damit hat das Verordnungsgebungsverfahren seinen Abschluss gefunden, so dass die HOAI 2009 nach der noch erforderlichen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt voraussichtlich im Juli/August 2009 in Kraft treten kann.

Darüber hinaus hat der Bundesrat auf Empfehlung des federführenden Wirtschaftsausschusses sowie des Ausschusses für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung eine Entschließung als Arbeitsauftrag an die Bundesregierung für die angekündigte weitere Novellierungsstufe der HOAI gefasst. Die in der beigefügten Drucksache 395/1/09 empfohlenen Ziffern wurden mit Ausnahme von Ziffer: 7 alle mehrheitlich angenommen. Damit hat der Bundesrat zum Ausdruck gebracht, dass er nach Inkrafttreten der Verordnung eine weitere Modernisierung und redaktionelle Überarbeitung für erforderlich hält. Er bittet die Bundesregierung, dabei insbesondere eine Modernisierung der Leistungsbilder, eine Wiederaufnahme der in den Teilen X bis XIII der HOAI in der Fassung vom 1. Januar 1996 geregelten staatlichen Preisvorgaben in den verbindlichen Teil, eine Überprüfung der Honorarstruktur und eine weitere Verschlankung unter dem Blickwinkel des Wandels der Berufsbilder, der Umweltbelange und der Regeln der Technik zu untersuchen.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung weiterhin, ihm - auf Grundlage des von der Bundesregierung angekündigten Gutachtens - innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der novellierten HOAI über die Entwicklung sowie über möglicherweise notwendige Anpassungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Honorarstruktur, die Leistungsbilder, die Anrechenbarkeit nach Bausubstanz sowie die Regelung der Objektüberwachung der HOAI, zu berichten. 

Die Bundesingenieurkammer wird sich dafür einsetzen, dass die in der Bundesratsentschließung genannten wesentlichen Anliegen des Berufsstandes, wie angekündigt innerhalb eines Jahres überprüft und kurzfristig umgesetzt werden. 
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